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der Geschärb'lerb

Eeglaubi$e Abschrift

Landgericht Hamburg

Urteil

IM I{AMEN DES VOLKES

In dem einstweiligen Vertwur€sverfahren

l, \erbetren durch den Geschäfisftihrer I

Prdr€s s hew{lm ächfigte:
Rechtsanwäüe R6ch, Ar der Aster 6, 20099 Hamburg, Gz.: 13000.3124

gegen

,. Schweiz

Prore-rshr.olnächligte:
Rechtsanwälte R€cütsanvealtsgea€llschaft mbH,

- Äntragslethrin -

- Antragag€g n€ rin -

Jn-

erkennt das Landgericht Hamhrrg - Svilkämmer '10 - durch den VorsiEenden Richler am Ländge-
richt Hartrnann, den Richt€r am Landg€richt Dr. Heineke und den Richler am Landgericht
Harders aul Grund der mürdlichen Verhandlung vom 18.O9.2O14 für Recht:

0g 0kt. ?0f+



'1. Die einstweitiEe VerfiigLrng der Karnmer vom 18.12.2013 wird bestätigt.

2. Die weiteren Kosten dea Verlahrens trägt die Anlrägsgegnerin.

Tatbestand

Die Antragstellerin begehrt die Bestätigung einer einstrrreiligen Verfugung, mk welcher der

Antragsgegnerin verboten worden ist, Dritten zu ermöglichen, insgesamt 13 Tonaufnahmen

eines hlusikalbums im Gebiel der Eundesrepubtik Deutschtand öffenllich zugänglich zu ma-

chen.

Die Antragstellerin ist Tonträgerherstellerin und lnhaberin der ausschließlichen Nutzung$-

rechte (u.4, des Tonträgetherstellers) für des Gebiet der Bundesrepublik Deutschland an den

13 Tonaufnahmen des Musikalbums -r

Die Antragsgegnerin betreibt den Fllehosting-Di€nst ,. .

j' der Kiinstlefin

" und hat ihren Sitz in der

Schweiz. Nutzer des Di€nstes -
- können Dateien auf die Server der Antrags-

gegnerin laden und von dort üb€r ein€n von der Antragrgegnerin zug€leilten Link wieder

abruten. Der Di€nst der Antragsgegnerin enthält kein Verseichnis der g$peiÖherlen Dateien.

Es existieren jedoch Linksämmlungen im lrdernet, in die die Nutzer die ihnen zugeteilten

Links zu den gespeicherten Dateien einstellen können. Über diese Linksammlungen kann

dann nach g€wünschten lnhallen gesucht werden und di€ g€wünschten Inhalte bzw. Dgtaien

können über den eingestellten Download-Link von den Sertrern der Antragggegnerin abgeru-

fen werden.

Am 24.11.2013 stellte ein Mitarbeiter der durch die Antragslellerin beauüragten proMedia

GmbH fest, dass unter ächl verschiedenen URL bei d€r Antragsgegnerin jeweils dss gegen-

ständliche Albüm gaspeichert war. Die URL {Links) wsren auf bekannten Link3ammtungen

wie z-8. "http:/i1Är!!w. r" und -http:t - _ ' veröffentlicht.

Noch am 24.11.2013 um 15:13 Uhr schickte die proMedta GffbH eine E-Mail mit dem Betrefl

Sbus€ (2013-11-24, 15:121" an di6 Adre6se,,abuse@ t". Jener E-Mail war |lur

eine leere ExcelDatei. ohne die o.g. Links, als Anhang beigefiigt- Noch in der gteicheo Minu-
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t€ !i|1urde ein€ weitore E-Mait (Anlage AStl } mit d€m gleichen Betrelf an die vorgenannte Ad-

resse geschicK, welche 142 Links, darufiter die hier gegenständfichen, enthielt (Anlage

ASr2).

Bei einer Kontroll€ äm 26.11.2013 wurde festgestellt, dass die Dateien über die URL (Lrnks)

weitefiin unverändef abrufuer waren. Die Antragsgegnedn löschte / spente die URL {Links)

nämiich ersl später, nad.} Erhalt einer Abmähnung vom 11.12.2013 {Antage ASt 4).

Mit der vorgenannten Abmshnung forderte die Antragstetlerin die Antragsgegnerin zur Unter-

lassung und (vergeblich) zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.

Mit Schrifts€tz vo m 17.12.2013(bei Gericht eingegangen am lE.12.2013) hat die Antragstet-

lerin den Erlass ein€r einslweiligen Verfügung beantragt.

Am 18.12.2013 hat die Kammer eine einstweilige Verf{tgung mit folgendem Tenor erlassen:

"1. lm Wege einer einstweiligen Verfügung - der Dringlichk€it wegen ohne mündliche

Verhandlung - wird der Antr.agsgegnerin b€i Vermeidung eines für ieden Fall der schutd-

haften Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgield€s und f{ir den Fall,

dass dieges nicht beigetrieb€n werden kann, einer Ordnungshaft od€r einer Ordnungs-

haft bis Eu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzeifali höchstens € 250.000,00; Ordnungs-

hafi insgesarni höchstens aaei Jahre, die Ordnungshaft zu volluiehen an ihrem VenaaF

tungsral)

verboten.

es Dritten zu ermöglichen, das Musikalbum 
"

insgesamt und/oder eine oder mehrere d€r darauf enthaltenen Ton-

aufr]ahm€n

' der Künstlerin



http:/1

http:#

http*

httr:/l rkv,

http:I/r 0,

t@/l' 12,

hfrE,tl E,
http://r 5r

gieschehen.

:2, Die Anhegägiagnefin hal die Kosten des Vertahrens zu trägen.

3. Der Streituren wird äuf EUR SO.000,00 festgeseEt..

Auf die einsöreilite Verügung wird {auch im übrigen) Bezug,genommen:

Die Antragstellerin ist der Ansicfit, dass die 6ißt'#eilige vsfü$lng vom 1g.12.2013 zu bestä-
tlg€n sei. sie hab€ einen Anspruch auf unterlassung der öflenthcfien zugänglichmachung

der streitgiegenständtacfEn Mrcikwerke. Die Musiktitel s€ien re{htswidrig ötbntlich zugäng-
lich gemscfit rtvorden, wofüt di€ Bcklagto als Slörerin verantwortlicft s€i, Db Antrag8t€llerin

habe der Antragsgegnerin die rschtsverletzenden Links konkret mitgeteilt. Kenntnis der
Rechßverle&ungen habe sie rnit der ag: (zrteit€n) E{lail vorn 24.11.2013 €rlangt.
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Oie Ant ägsgegnerin beanlragt,

die einötwsilige Vertigung des Landgerichb Hamburg - Zivilkammer 10 -, Az.: 310 O

46411 3, vom 1 8j22013 aufzuheben;

den Anträg aul Erless det einstweiligen VerfüEung vom 17.12.2013 zurückzuwersen.

Die Antragsgegnerin lst der Ansicht, die Antragstellerin habe die von ihr beanstandeten Dä-

teien öicht entsprechend den Vorgaben der Antragsgegnerin gemeldet. Die Meldungen

rniissten per E-Mail als,Plain-Text" erfolgen bew. unter Nutzung eines bestimmten "Tak+
down-Motice-Formulars' mil hieeu verfügbarer ,,4P1-Schnittstelle" bzw. durch däs Meldetool

,Advance Takedown Tool {ATT}'.

Sie sei nicl* aur anlasslosen Prtifung verpffichtet. Ein Anlass zur Pr|fung habe be$6ffend die

vorliegend gegenständlichen URL bzw. Aufnahmen {zunächsti nicht bestanden. leeii sie erst

durct die Abfirähnung Kenntnis von den R€chtsverletzungen erlangt habe. Die erste o.g. E-

Mail (mit leerer ExceFTabetle) sei vcn ihr€r E€ite zur Kenntnis genommen worden. Die zwei-

te E-Mail (mit u.a- den gegenständlichen Links) sei durch eine Schutzverkehrung des E-MaiF

Servers g€btockt worden. E-Mailr von dem gleichen Abaender, die zur gleichen Zeit yersen-

det wtrden, würden geblockt. da solche 
"Dopp€lmetdungen' für grewöhnlich nicht von ord-

nungsgemäßen Moldern erfolgen rA,rirden und bistang auch nicht erfolgt seien (vgl. Anlage

AG3). Die Schutzvorkehrung wirke serverseitig; es werde nur dje erst€ regiskierte E-Mail in

den E-Mail-Client iz.B. Outlook) hoshgeladen. Oie and€ren E-lrails wurden nicht in den E-

Mäit-Client hochgetadefi - seien also nicht in einem Spam-Ordner einsehbar - sondern wür-

den in einern speziellen veaeicfinis auf dem E-Mail-server abg€l€gl, auJ das nur der Admi-

nistrator zugreiten könne. Es handle sich hierbei um eine allgemein übliche und nicht flur von

der Antragsgegnerin standardrnäßig venvendete Sicherfreitseinsteitung. Nach SS 7, ,0 TMG

treffe sie keine verantwortlichkeit, da (zunächst) keine Kenntnis von den Recht$verletzun-
gen gehabt habe.

Hinsichtlich der Einzelherten des Parteivortrags wird auf di€ Schriftsätze der Prozessbevoll'

rnächtigt€n (einsch{ießlich Anlagen} sovyie auf das Protokoll der mündlichen Verhandtung

vom 18.09.2014 Bezug genommen.

Dem Geticht liegan zwei nicht nachgelassene schriftsätz€ d€f Antragsg€gn€rseite vom
24.09.2014 und vom 26.09.20'14 vor.

1.
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Entscheidungsgründe

Die einstweilige Verfügung vom 1E.12.2013 ist zu bestätigen.

1.

Die einstweilige Verfügung wurde fristgrerecht vollzogen.

Das Landgerictt Hamburg ist gemä& Art. 5 Nr. 3 Lugü ll (revidiertes üb€reinkommen üb€r
gertchtliche zuständigkeit€n und vollstreckung gerichttiüher Entscheidungen in zivil- und

Handelssächen vom 30.10.2007) für das vorliegrende verfahren intemational und örflich zu-

ständig. Di€ slreitgegenständlictren Musikwarke konnten auch in Harnburg vom Dienst der

Antragsgegnerin abgerufen werden: der schädigende Erfirlg ist (auch) in Hamburg eingeke-

ten.

3.

Die Anlragst€llerin hat die Voraus$lzung€n ein6s Anspruchs aus g 97 Abs. 1 S. 1 UrhG
gegenübef der Antragsgegnerin, es zu unterlasseri, es Dritten zu ermöglichen, die slrertge-
genständlichen Musiktitel öffentlich zugänglich zu rnachen. dargelegt und gtaubhaft gemacht.

vorstehendes gilt auch unt€r (ergänzender) Beriircksichtigung des weiteren vortrags und der
weiteren Glaubhältmachungen im Rshmen des Widerspruchsverfahrens, Evenluell neuer

Sachvortrag der Antragsgegnerseit€ aus den SchrnsätEen vom 24.09.2014 und vom

26.09.2014 ist nicht zu beritcksichtigen (g 296a Zpo). Die schriftsätze gingen erst nach der

mtlndlichen verhandlung vom 18.09-2014 ein- Ein $chrinsätznachlass wurde nicht gewährt.

Ein Anlass, die verhandlung wiedeeu€röffnen bestoht nicht (s 156 zpo). Der maßgebtich€

sachverhalt ist den Parteier - auch der Antragsgegnerseite - bereils sert Monaten bekannt.

al

Di€ Antragötellerin ist ußtreitig Inhaberin der ausschließtichen Nr.rtzungsrechte des Tonträ-
gerhersteiiers an den straitgegenstäDdlichen Auftahmen für das Gebiet de. Bundesrepublik
Deutdchland. u.E. ist sie damit tnhaberin des Rechtes, die Aufnahmen öffentiich zugänglich
ru machen (90 BS, 19a Urhc).
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J.U.

Es ist unstreitig (und Sogar glaubh€i g€macht r,eorden), dass Oät€ien mit den streitgegen_
ständrich€ü Musjktitern am 24.11.2913 und 26.11.2013 {und auch noch danach bis in den
Dezernber Z0i3) über die o.g. Links (URL) der Website "www. neruntergeladen
und ang€fiöd werden konnt€n. weiterhin ist graubhafr gamächt nrorden und unsfeitig gebrie-
ben. dass die Links (uRL) auf bekänr{en Lin*sammlungen veföffentich wurden. Die Däteien
mjt den Aufnahmen sind dedurch öffenflichen zugängrich gemacht worden (ss g5, 1ga
UrhG).

aa

Da die Eingriffe jeweils ohne Einverständnis der Antragsteüerin erfolgten, waren sie wider-
rechtlich.

3.4.

Die Antragsgegnerin i6t ärs sog. störerin firr die am 26.11.2013 und danach begangenen
Recft tsverigtzungen veranhiyortlich.

a)

Als störer kann bei der verletzung absorut€f Re€hte grundsätzrich auf untefrassung in An-
spruch genommen werden. vvef - ohne Täter oder Teirnehmer zu sein - in irgendeiner $/eise
rvillenttich und adäquat kausal zur Verletzung des geschütrtsn Rechts beit ägt.

Di€ Antra$gtsgnerin trägt c,urch den Beuieb des DienEtes _www. , zur rechts_
widrigen iiffentlichen zugänglichmachung der strcitgeg€nständlictren Musiklitel durch Dritte
bei. Sie ist verantwort$ch für d€n Onlinedienst 

"\rrrww.

b)

Einer allgemeinan prüfungspflicht von Dienst.anbietem irn sinne der $g g bis 10 TMG für
die von Nueern äuf ihfe server eing€ster*en Dateien steht ärterdings E 7 Abs. 2 satz 1 TMG
entgegEn' Danach siod Diensteanbieter nicht verp{icrtt€t, die von ihnen übermitterten oder
gespeicherlen Infiormationen zs überwech8n oder nach Umständen zu forschen, dre auf ejn€

': fectrtswdrige rätigkeit hindeut€n. Nach dieser Vorschrift, die auf Art. 15 Abs. 1 de, Richtline

,, ly"tlto tlber den elektronischen ce€chäfisv€rkehr beruht. sind uberwachungspfrichren
arrgemeiner Art ausgeschrossen (BGH, urteir vom 15.0g.2013, I zR 7gr12..pRirfpflichren..l.
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Nicht ausgeschrossen sind dagegen überwachungspflichten in spezitischen Fäten. oienste-
anbieter. die von Nutzern bereitgestellte Informationen speichem, müssen die nach vemünf-
rigem Ermess€n von ihnen ru erwartende und in innerstaallichen Rechtsvorgchriften nieder-gelegte Sorgfalfspflicht anwenden, um bestimmte Arten fechtswidriger Tätigkeiten
aufzudecken und zu verhindem (E&ägungsgrund 4g der Richüinie 2000/31/EG; vgl. BGH,.RUR2011'617Rn'40-sedo; BGH.urreir vom15.08.2013, rzR7grl2"pr0fptichten,,).
Einen sherehosting-Anbiet€r wie die Antragsgegnerin tfint zwar keine anrassrose Fril,rpflicht.
Eine Pnifpflicht eines solchen gewerblichen sharehosling-Anbi€ters irn Hinbfick auf bestimm_
fe geschütäe Werke sntst€ht abel nachdem der Anbieter auf eine klare RechtsverleEung inBezug auf di€ konkretan Werke hingewiesen worden ist fgcltz 1g4, 33S Rn. 2g - Atone jn
the Darrt; BGH, Urteir vom 15 09-2013, t zR 7gt12.prutpflichlen-). D€r BGH sterne sp€aie, inder vorgenannten Entscheidung vom 15.0g.2013 auf diesen Frinweis und nicht suf d,e
Kenntnis des Sharehosting-Anbieters ab.

Die Antragggegnerin hat sorche zumutbaren pr&f. bzw. verhafienepfrichten verretzt.

lhr wufde mit E-Mair vom 24.11.2013 angezeigt, dass (unter anderern) die streitgegenständ-
lichen Musiktitel über di€ von ihr be$iebene Intern€tseite unrer den genannten URL {Links)rechtswidrig öffentlich zugänglich gemactrt werden. sie hätte darauthin jedenfalls säm iche
in dern E-Mail-Anhang mitgeteilten Links unver:üglich spenen rnüssen. Denn nach einem
Flinweis aines Rechteinhab€rs auf €ine Rechtsverretzung ist der Betreiber verpfrichtet, das
konkrete Angebot unver:ügrich zu sperren und vorsorge :u rretten, dass es mögrichst nichr
zu weileren gfeichartigen Rechtsverfetzungen kommt (vgt. BGH. Lrü.v. 12.7.2012, Az.: I ZRleül't - ÄJone in the Dark. Rz 29, NJW 2013, ?84). Gegen djese Verpfrichrung hat die An-
tragsgegnerin ver*toßen- über die beanstanderen Links waren die str€itgegenständrichen
Musiktitern nocfi am 26.11.20'13 {und danach) über den Dienst eter Antragsgegnerin abruf-
bar.

Für die Ausrüsung der Handlungspfrichten des Bekeibers ernes Firehosting-Dienstes kommt
es eßlgegen der Ansicht der Antragsgegnerin nicht da.äuf an, wann sie den H,nweis auf dieRechtsverletzungen tatsächrich zur Kennrnis genommen ha' Eine sorche Kenntnis des Be-treibers eines Firehösring-Dienstes hiert auch der BGH in der diesbe:Lrgrich oben bereifs zF: tierlen Entscieidung {EGH, urteir vom 15.0g.2013. I zR 7gr12,prüfpftichten.,i für nichr error-' dertich' viermehr reicht es au$, dass der Antragsgegnerin der Hinweis im sinne des s 130BGB zugegangen ist. Der Hinwe,s soll den Belreiber des Fillv€rc,,r,ah 

,,s,i' rv|| ur'r pesetoer oes F ehosting{ienstes in di€ Lage zu;,ä:ff::::,L#ä:
. Jen'gen auffnden zu können, die Rechte Dritter verietzen. Der Ansicit der Antragsgegnerin,
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es xomne dafauf an, warn der Beireiber der Firehosting-prattform positive Kenntnis vondem Hinweis ad Rachtsverletaungen eflangt habe, isf au
heraus nicht zu forsen. denn danach könnte der r**,*::,:::äil"*äffi:::";
oblieg€nde Handrungspffichten einfach vermeiden, indefi er die Hinureisschreiben {bzw, E-Mairs) der Rechteinhaber schricht nicht zur Ksnntnis nimm' vielmehr rsr.Kenntnis. im sinnedas g 10 TMG in Fäll€n wie dem yor,iegenden dahin auszul€
ist, wenn d€m Betreiber dieses Dienstes die In{or,*ation ,":ä -:Tr:: X,.nlll"ä::::
iotzung nech den Grufidsälzen des Zugangs von Willenserklärongen zugegangen ist.

Die E-Mail der proMedia GmbH mit daf Excet_Tabelle mit de
ist derAnr.assgesnerin nach den crundsäEen zu s 130 ,JJ:1T:l'i:[i:ff":::::
zugegangen ist eine Erkräfung deon, wenn sie d€rgesra'in den Machtbereich ba,v. die teFsäcftliche Verfügungsgewarr d€s Empfäng€rs gerangt ist, dass es nur noch an ihm riegt. vonihr Kenntnis zu nehmen' und mit seiner Kenntnisnahme unter normaren umständen gerech-
net werden känn Be-'teht für den Empfänger diese Möglichkert, ist es unerhebrich, ob er diein seinen g€reich gelangle Erkkirung talsächrich sofort, gar nicht oder €rst nach Abrauf einergewissen Zsit zur Kenntnis nimmt' weir er etwa dufch Krankneit, urkub. Haff oder and€rebesondere umstände an einer unrninerbaren baw. zeitnahen Kenntnis'ahme gehinderr war
{vgl. Palandt/Eltenberger, BGB, ?3. Aufiage 2014. S 130 Rn. s}. Di6se Voraussetzungen ei_nes Zugangs sind hier gegeben^ Die Hinweis-E-Mail der Antragstelle.in ist iedenfalls in derdafür vorgesehenen E-Mail_Empfangseinrichtung. einem Server, unter
"abuse@ :ugegangen_

soweit diese Mair imit def Excer-Täberie mit den Links) in ernem Firter gebroch worden se,n!:r s6llte, wäre dies nicht €rfi€blich_ €s bestand bereits kein Antass, zur {angeblichen} VermeF
,, 1w uon 'späm" oder .phishing. E-Mairs zr.r brockieren, die von def greichen Absender-i' Adresse zur greichen zeit versendet wurden. Bei Berrieb einer spezielr fur ,,Abuse-r Meldungen' eing.richreten E'MaifAdre$e muss demit gerechnet werden, dass ein Rech!' einhab€r -:urn Beispi€r betreftend mehrere verschiedene werke bzr,v. Rechlsverretzungen _. innethah kurzer Zeit oder - wie hier- sogar ders€lben Minure mefrrere *Abuse_Mitteilungan":: schick!' Jedenfats hätten auch di€ (angebrich) hereusgefirterten E-irairs a*f ,Abuse-. Meldungen" konkoliieft werds. rnü556n. Dies insbesonöere ufiter B€rücksichtigung oes

'. 
:::::a:-.dass 

die Änkagsgegnerse*e die vorherige E_Mail mir der teeren Tabe'e tär_aI-
:. :_.::t:n:* ^*ntnis 

genommen hatte und damit rechnen musste, däs' jnsoweii eine w€ite-
i:: re Mäil als ,,Nächbes3erung,, ggschickt wird.

-9-



ri

r-{e 
^osrerEdscheidur€ beruht Euf S 9i ZpO.

Or. Heineke

*uf Op *it"r"n von der Antragsgsgnerin neben der o.g. E_Mail_Adresse eingerichteten

ffiffH.:;1 
Arzeige von RechtsverteEungen rn*oJo"n die Ankagsteflerseile nichr

Harders

F{tr cti€ Richtigkeit derAbcchr,fi
Framburg. 02.10.2014

Reich. JAng
Urkundsbeamlin der Geschäflsstelle
uncn mäsdtinelle Bearbeitung b€glauhgt
- ohne unlerschrifi goltig


